
Darüber hinaus trägt die Klägerin vor, dass die angefochtene Ent-
scheidung wegen eines Verstoßes gegen die Pflicht zur Begrün-
dung hoheitlichen Handelns im Sinne des Artikels 256 EG
rechtswidrig sei.

Zusätzlich seien die Verteidigungsrechte der Klägerin verletzt
worden, da ihr Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt worden sei,
und es ihr demzufolge unmöglich gewesen sei, festzustellen, wel-
ches Tatbestandsmerkmal zu Begründung der Zahlungsaufforde-
rung herangezogen worden sei.

Die Klägerin rügt ebenfalls, dass der Förderungsvertrag nicht
wirksam gekündigt worden sei und die Voraussetzungen für
seine Kündigung auch nicht vorlägen. Sie macht in diesem
Zusammenhang unter anderem geltend, dass die Kündigung die-
ses Vertrages sowie die Rückforderung der gezahlten Förderung
einen Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes dar-
stellen.

(1) Beschluss des Rates 95/563/EG vom 10. Juli 1995 über ein Pro-
gramm zur Förderung der Projektentwicklung und des Vertriebs
europäischer audiovisueller Werke (MEDIA II — Projektentwicklung
und Vertrieb) (1996-2000) (ABl. L 321, S. 25).

Klage, eingereicht am 22. August 2007 — Grohe/HABM —
Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Rechtssache T-315/07)

(2007/C 235/48)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: Grohe AG (Hemer, Deutschland) (Prozessbevollmäch-
tigte: Rechtsanwältin A. Lensing-Kramer)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Compa-
ñía Roca Radiadores, S.A.

Anträge der Klägerin

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom
19. Juni 2007 in der Sache R 850/2006-4 für nichtig zu
erklären;

— hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuhe-
ben oder abzuändern, als sie eine Warenähnlichkeit zwi-
schen „Küchenhähnen“ und „gusseisernen Badewannen“ und
somit eine Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden
Zeichen bejaht;

— hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuhe-
ben oder abzuändern, als sie eine phonetische Ähnlichkeit

zwischen der angemeldeten Marke und der Widerspruchs-
marke in Spanien und somit eine diesbezügliche Verwechsel-
barkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht;

— hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuhe-
ben oder abzuändern, als sie das Fehlen der Bekanntheit des
Namens AKIRA für einen japanischen Comic in Spanien
und somit eine diesbezügliche Verwechselbarkeit der sich
gegenüberstehenden Zeichen bejaht;

— dem Harmonisierungsamt die Kosten des Verfahrens auf-
zuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Die Klägerin.

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die Wortmarke „ALIRA“ für Waren
der Klasse 11 (Anmeldung Nr. 2 766 640).

Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: Compañía Roca Radiadores, S.A.

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Die spanische Wort-
marke „AKIRA“ für Waren der Klasse 11 (Nr. 2 045 604).

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Stattgabe dem Wider-
spruch und Zurückweisung der Anmeldung.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde.

Klagegründe: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 (1), da keine Verwechslungsgefahr
zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe.

(1) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über
die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

Klage, eingereicht am 20. August 2007 — Commercy/
HABM — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

(Rechtssache T-316/07)

(2007/C 235/49)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: Commercy AG (Weimar, Deutschland) (Prozessbevoll-
mächtigter: Rechtsanwalt F. Jaschke)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: easy-
Group IP Licensing Limited
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